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I. Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion der SPD für ein neues 
Vergabegesetz in Hessen: Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Sozial-
standards sowie fairem Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge in 
Hessen (Hessisches Tariftreue- und Vergabegesetz)  

Allgemein: 
 
Die untere Wertgrenze für den Geltungsbereich dieses Gesetzes sollte von der-
zeit 10.000 € auf 25.000 € angehoben werden, denn die Beteiligung an öffentli-
chen Ausschreibungen stellt für kleine und mittlere Unternehmen einen hohen 
Kostenfaktor dar. Es ist zunehmend zu beobachten, dass Unternehmen die Teil-
nahme am Wettbewerb öffentlicher Ausschreibungen verweigern, da die Kosten 
weder im Verhältnis zur Chance auf den Zuschlag noch im Verhältnis zum Ertrag 
gesehen werden. Das Gesetz schützt somit nicht kleine und mittlere Unterneh-
men, sondern schließt deren Beteiligung am Wettbewerb damit sogar de facto 
aus. Der Zielsetzung in § 4 wird damit nicht Rechnung getragen. Ab 25.000 € Auf-
tragsvolumen relativiert sich diese Einschätzung, tendenziell stärker mit steigen-
dem Auftragswert.  
 
Zudem sollten die Tariftreue und Sozialstandards nicht über das Vergaberecht 
geregelt werden. Die Unternehmensgesetzgebung erfordert hier noch Rege-
lungsbedarf, der jetzt hier kompensiert werden soll. Eine tragfähige Gesetzge-
bung im Unternehmensbereich würde Millionen von öffentlichen Aufträgen jährlich 
in Deutschland in Sachen Bürokratie entlasten und keine zusätzlichen Prüfstellen 
erforderlich machen. Soziale, ökologische und „gender“ Aspekte sollen bei öffent-
lichen Aufträgen stärker berücksichtigt werden. Es fehlt jedoch die Möglichkeit, 
diese Aspekte bei den Auftragsvergaben angemessen zu berücksichtigen, solan-
ge es keine verbindlichen offiziellen Qualitätssiegel für alle genannten Bereiche 
gibt, die Garantie dafür bieten, dass die Aspekte von den Bietern erfüllt werden. 
Einfache Nachweise der Bieter in schriftlicher Form können nicht vom Auftragge-
ber nachgeprüft werden. Zusammenfassend sollte die eigentlich von der SPD 
gewünschte Neugestaltung von Rahmenbedingungen der Betriebe/Unternehmen 
durch die Vorgaben im Vergaberecht sollte auf anderem Weg erreicht werden.  

 
Zu § 2 Sachlicher Anwendungsbereich 
 
Grundsätzlich wird im Zusammenhang mit § 2 begrüßt, dass die freiberuflichen 
Leistungen unterhalb der Schwelle nicht mehr vom HVTG erfasst werden sollen, 
sondern nur noch in der UVgO geregelt werden. Gerade im Bereich der Interes-
senbekundungsverfahren schon ab 50.000 € war ein hohes Missverhältnis zwi-
schen Verfahrensaufwand und zu erzielender Auftragssumme vorhanden.  
 
Das Interessenbekundungsverfahren als "Hessische Besonderheit" sollte im Hes-
sischen Vergaberecht keine Anwendung mehr finden. Gerade bei Landkreisen an 
den Grenzen zu Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führt dies zu Proble-
men. In den Nachbarbundesländern ist das Interessenbekundungsverfahren un-
bekannt, was bei länderübergreifend tätigen Firmen oft zu Missverständnissen 
führt. Zudem sorgt das Interessenbekundungsverfahren für unnötig lange Verfah-
renszeiten.  
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Zu § 2 Abs. 1 
Zum sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes gehört die Festlegung von 
Freigrenzen für bestimmte Vergabearten nicht. Diese Festlegungen sollten in ei-
nem gesonderten Paragrafen und zudem übersichtlicher abgebildet werden. Au-
ßerdem sollte es zur Präzisierung jeweils heißen: "Bei Bauaufträgen gilt die Be-
schränkte Ausschreibung je nach Gewerk bis: …"  
 
Zu § 2 Abs. 4  
Es erschließt sich nicht, warum nicht mit einer dynamischen Verweisung auf die 
jeweils geltenden Fassungen der Gesetze und zu beachtenden weiteren Rege-
lungen gearbeitet wird.  
 
Zu § 4 Abs. 2 Mittelstandsförderung 
Der Begriff "Verdingungsunterlagen" sollte durch den Begriff "Vergabeunterlagen" 
ersetzt werden.  
 
Zu § 4 Abs. 3 Mittelstandsförderung 
Eine klare Regelung -wie die bisherige es war- ist wünschenswert. Es sollte daher 
heißen: "Die Ausschreibung eines öffentlichen Auftrags ist zusätzlich ... bekannt 
zu machen."  
 
Zu § 6 Abs. 1 ILO-Kernarbeitsnormen 
Wünschenswert ist der Ersatz des Wortes "sollen" durch das Wort "dürfen" in 
Satz 1, wenn es um die Nicht-Verwendung von Waren geht, die den ILO-
Kernarbeitsnormen nicht entsprechen.  
 
Zu § 6 Abs. 2 ILO-Kernarbeitsnormen 
Eine Verpflichtung zur Schriftform ist im Sinne der weiteren Förderung der 
eVergabe nicht sachgerecht. Zu empfehlen ist die Textform.  

 
Zu § 10 Abs. 1, 4, 6b Tariftreue, Entgeltgleichheit und Mindestentgelt  
Eine Verpflichtung zur Schriftform ist im Sinne der weiteren Förderung der e 
Vergabe nicht sachgerecht. Zu empfehlen ist auch hier die Textform.  
 
Zu § 10 Abs. 5 Tariftreue, Entgeltgleichheit und Mindestentgelt  
Es erscheint sinnvoll, dass nicht nur auf die gleiche oder gleichwertige Arbeit ab-
gestellt wird, sondern zusätzlich auf die gleiche oder gleichwertige Erfahrung der 
Arbeitnehmer. Ansonsten könnten auch Erfahrungsstufen und sich daraus erge-
bendes unterschiedliches Gehalt bei der Entlohnung von Arbeitnehmer nicht be-
rücksichtigt werden.  
 
Zu § 11 Nachweise 
Grundsätzlich ist zu § 11 zu sagen, dass die zusätzlichen Nachweise, die durch 
den Unternehmer vorzulegen sind, entgegen der Auffassung der Entwurfsverfas-
ser auch für Vergabestellen und vor allem auch Unternehmer zusätzlichen Auf-
wand bedeuten.  
Besonders die nun vorgesehene Prüfung der Kalkulation bei jeder 10%-
Unterschreitung bedeutet erheblichen Aufwand für die Vergabestelle. Der Ge-
setzgeber sollte beachten, dass bereits jetzt die Unternehmen eine Vielzahl von 
Nachweisen und Unterlagen im Vergabeverfahren einbringen müssen. Eine Ver-
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einfachung wäre begrüßenswert, da dies auch bei Angebotsprüfung für Entlas-
tung der Vergabestellen sorgt.  
 
Zu § 11 Abs. 1 Nachweise 
In Satz 1 wird ausschließlich Bezug genommen auf das Präqualifizierungsver-
zeichnis des Vereins für die Qualifizierung von Bauunternehmen e.V.. Hier er-
scheint der Zusatz "oder eines gleichwertigen Präqualifizierungsregisters" gebo-
ten.  
 
Zu § 12 Nachunternehmereinsatz 
Grundsätzlich ist die Begrenzung der Unterauftragsvergabe desselben Leistungs-
gegenstands auf höchstens drei Stufen zu begrüßen. Dabei ist davon auszuge-
hen, dass die Vereinbarkeit mit dem Unionsrecht geprüft wurde. Unter dem Strich 
ist die in § 12 Abs. 1 getroffene Regelung zum Nachunternehmereinsatz auf 
"höchstens drei Stufen" aber nicht weitgehend genug. Die Begrenzung sollte auf 
"höchstens zwei Stufen" erfolgen. Letztlich ist festzuhalten: Je höher die Quote 
von Nachunternehmern, desto stärker ist in der Praxis das Risiko, dass beim 
Wettbewerb um öffentliche Aufträge die Konkurrenz durch Absenkung von Tarif- 
und Sozialstandards vom Markt gedrängt wird. Insbesondere große Unternehmen 
sichern sich so Wettbewerbsvorteile zu Lasten von kleinen und mittleren Unter-
nehmen.   
 
Zu § 12 Abs. 4 Nachunternehmereinsatz 
Die namentliche Angabe der Nachunternehmer bereits bei Angebotsabgabe ist 
kritisch zu betrachten. Der BGH hat bereits 2008 in einem obiter dictum festgehal-
ten, dass die Forderung einer verbindlichen Mitteilung, welche Nachunternehmer 
eingeschaltet werden sollen, unzumutbar sein könne und nicht verlangt werden 
dürfe (BGH 10.06.2008 X ZR 78/07). Diese Rechtsprechung gilt fort. Hat der Auf-
traggeber ein berechtigtes Interesse den Nachunternehmer zu kennen, kann er 
verlangen, dass die Nachunternehmer namentlich benannt werden.  
 
Zu § 13 Berufliche Erstausbildung 
§ 13 Satz 3 ist nicht praxisorientiert, weil wirtschaftlich gleiche Angebote beinahe 
unmöglich sind.  
 
Zu § 14 Abs. 4 Berücksichtigung von Umweltkriterien 
Hier ist der letzte Satz des § 14 nicht praxisorientiert, weil auch unter diesem 
Blickwinkel wirtschaftlich gleiche Angebote beinahe unmöglich sind.  

 
Zu § 15 Berücksichtigung von sozialen Kriterien: Maßnahmen zur Förde-
rung der Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie zur Vereinbar-
keit von Beruf und Familie 
Bei der Zuschlagserteilung sollen die Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie als Kriterien berücksichtigt wer-
den können, wenn "diese im sachlichen Zusammenhang mit dem Auftragsgegen-
stand stehen".  
Einen solchen Zusammenhang herzustellen erscheint fast ausgeschlossen, will 
man nicht die Anregung aus der Begründung des Gesetzentwurfs aufgreifen. Dort 
erscheint allerdings der Zusammenhang mit dem Auftragsgegenstand zu sehr 
konstruiert und es handelt sich im Übrigen eher um Ausführungsbestimmungen 
als um Zuschlagskriterien, wenn festgelegt werden soll, dass das ausführende 
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Personal zu gleichen Teilen aus Frauen und Männern zusammengesetzt sein 
soll.  
 
Zu § 17 Abs. 1 Wertungsausschluss 
Nach der Aufzählung müsste richtigerweise auf die VOB/A verwiesen werden.  
 
Zu § 18 Abs. 1 Sicherheitsleistung bei Bauleistungen 
Vertragspartner sind der Auftraggeber und der Auftragnehmer, nicht aber dessen 
Nachunternehmer. Die Sicherheitsleistung gemäß den Besonderen Vertragsbe-
dingungen ist folglich vom (Haupt-)Auftragnehmer zu stellen. Satz 2 entbehrt 
deshalb einer praktischen Anwendbarkeit.  

 
Zu § 20 Prüfbehörde 
Sofern der Gesetzgeber bei seiner Auffassung bleibt, die Versäumnisse der Un-
ternehmensgesetzgebung im Rahmen des Vergaberechts regeln zu wollen, ist die 
Einrichtung von Prüfstellen zu begrüßen. Die Prüfung von Tarifrecht und Sozial-
standards kann aber letztlich durch Vergabestellen nicht geleistet werden. 

 
Zu §§ 22 und 23  
Die Übertragung der oberschwelligen Regelungen auf den Unterschwellenbereich 
bringt der Bieterschaft den bisher nicht gegebenen Primärrechtsschutz. Gleichzei-
tig birgt dies jedoch für den Ablauf der Vergabeverfahren die latente Gefahr von 
Verzögerungen über die Informations- und Wartepflicht hinaus. Auftraggeber 
werden diese nicht auszuschließenden Verzögerungen bei der Planung der 
Vergabeverfahren und ebenso in der Folge im Ablauf der Maßnahmen zu berück-
sichtigen haben. Die weit größere Zahl unterschwelliger Verfahren im Vergleich 
zu Oberschwellenvergaben lässt eine weit höhere Zahl an Nachprüfungsverfah-
ren im Sinne des § 23 des Gesetzentwurfs als gemäß § 160 ff. GWB erwarten. 
 
Zu § 23 Abs. 2 Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs unterhalb der Schwel-
lenwerte 
Im ersten Satz muss es heißen " ... Wartepflicht nach § 22, in Verbindung mit ... "  

 
Zusammenfassend ist aus Sicht der beiden Landkreise festzuhalten: 
 
 Der Gesetzentwurf steht insgesamt nicht im Einklang mit der seit geraumer 

Zeit verfolgten Idee einer Verschlankung und Entbürokratisierung des Verga-
berechts. Vielmehr sieht der Gesetzentwurf neue Regelungen vor, mit denen 
für die Unternehmen wie die Auftraggeber gleichermaßen zusätzliche Ver-
pflichtungen verbunden sind. Die unerwünschte Folge könnte ein Rückgang 
der Beteiligung von Unternehmen an Ausschreibungen öffentlicher Auftragge-
ber sein. 
  

 Der Gesetzentwurf stellt eine zusätzliche Bürokratisierung zu Lasten der hes-
sischen Auftraggeber und Auftragnehmer dar und erfordert eine Vielzahl neu-
er, nur in Hessen anzuwendender, Formblätter. Aufgrund der so weiter verfes-
tigten Sonderlösung im Hessischen Vergaberechts, würden länderübergrei-
fende Ausschreibungen und Angebotseinholungen - gerade im Grenzgebiet zu 
Bayern und Baden-Württemberg eingeschränkt werden.  
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 Im Gesetzentwurf fehlt eine Regelung zur Pflicht und Haftung des Auftrags-
nehmers für seine Unterauftragsnehmer.  
 

 In der Praxis werden Haftungsrisiken teilweise auf Unterauftragsnehmer ver-
schoben. Dies ist gesetzlich so auszuschließen, dass der Auftragnehmer vom 
Auftraggeber stets direkt in die Pflicht bzw. Haftung genommen werden kann 
und dieser sich nur im Innenverhältnis zu seinen Unterauftragnehmern schad-
los stellen kann, nicht jedoch gegenüber dem Auftraggeber. Hierdurch kann 
vermieden werden, dass sich Unternehmen durch die Verlagerung von Risi-
ken auf Unterauftragnehmer Wettbewerbsvorteile gegenüber kleinen und mitt-
leren Unternehmen verschaffen können, da auch Risiken in der Preisbildung 
eine wichtige Rolle spielen und kalkulatorisch berücksichtigt werden.  
 

 Generell sollte auf eine Wiederholung von Inhalten und Regelungen aus gel-
tenden Vergabegesetzen verzichtet werden. Ein Verweis wäre an vielen Stel-
len ausreichend.  
 

 Den Regelungen mangelt es zum Teil an Übersichtlichkeit und Klarheit. Dar-
über hinaus wirkt der Wechsel zwischen generischem Maskulinum und gen-
derneutralen Formulierungen inkonsequent (Beispiel § 12 Abs. 6 Satz 1).   

 
 
II. Gesetzentwurf Fraktion der Freien Demokraten „Gesetz zur Stärkung des 

Wettbewerbs und zum Abbau von Bürokratie bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge“ - LT-Drs. 20/2658  
 
Allgemein: 
 
Bei der Veröffentlichung von Aufträgen bei freihändigen Vergaben und be-
schränkten Ausschreibungen jeweils ohne Teilnahmewettbewerb wäre es sinn-
voll, die Schwelle auf die Eingangsschwelle der Anwendung des HVTG zu set-
zen. Dadurch würde gewährleistet, dass auch keine Bekanntmachung vergessen 
wird. Andernfalls entstehen hier drei Wertgrenzen für diese Vergaben (unter 
20.000 €, 20.000 € bis 30.000 € und über 30.000 €) mit unterschiedlichen Verga-
beprozessen. Insbesondere bei der Festlegung von Wertgrenzen sollte Klarheit 
geschaffen werden. Auch sollte die Veränderung des Schwellenwertes über 
Oberschwellenvergaben berücksichtigt werden, so dass keine Lücken zwischen 
dem eigentlichen Anwendungsbereich des HVTG und der Oberschwellenverga-
be entstehen.  
 
Im Gesetzentwurf gibt es an keiner Stelle ein Hinweis auf die Anwendung der 
UVGO, insofern gilt in Hessen die VOL und das Vergabegesetz.  
 
Zu Ziffer 1a 
Es ist nicht ersichtlich, warum vor dem Hintergrund der ohnehin gegebenen 
Freiwilligkeit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Auftrags-
vergabe der Paragraf entfallen sollte. Zu Recht wird in der Begründung darauf 
hingewiesen, dass bereits gemäß § 2 Abs. 2 HVTG die Aspekte einer nachhalti-
gen Entwicklung zu berücksichtigen sind, was allerdings die näheren im bisheri-
gen § 3 HVTG getroffenen Bestimmungen zu Berücksichtigung von Nachhaltig-
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keitsaspekten (zum Beispiel hinsichtlich der Bekanntgabe der Kriterien oder auch 
der Gütezeichen) nicht unmittelbar entbehrlich macht. 
 
Zu Ziffer 2 
Die Vorschläge sind grundsätzlich zu begrüßen, wenngleich die Anpassung des 
Schwellenwertes auf 20.000,00 € als nicht ausreichend erachtet wird. Grundsätz-
lich ist die Anhebung der Schwellen gut gemeint wird aber nicht die gewünschten 
Entlastungen und Vereinfachungen und Förderung des Mittelstandes bringen. 
Wenn man dieses Ziel verfolgt, sollte man zunächst analysieren, in welchen Be-
reichen dem Mittelstand hohe Aufwand oder hohe formale Anforderungen durch 
die bisherigen Regelungen entstanden sind. Daher ist nachvollziehbar, weshalb 
hier beispielsweise nicht über die Anhebung der Wertgrenze des IBV bei freibe-
ruflichen Leistungen nachgedacht wurde. Um Transparenz und Gleichbehand-
lung hier zu gewährleisten ist hier oft ein ähnlicher Aufwand, wie bei VGV-
Verfahren zu betreiben und dass bei wesentlich geringeren zu erwartenden Auf-
tragssummen. Auf die Stellungnahme zur Drucksache 20/2354 (SPD) wird ver-
wiesen.  
 
Zu Ziffer 5 
Die Einführung der elektronischen Vergabe wird grundsätzlich begrüßt. Es ist al-
lerdings nicht praktikabel dann noch die herkömmliche Vergabe grundsätzlich zu 
ermöglichen. Gerade das gleichbehandlungsgebot kann dann unmöglich von der 
Vergabestelle eingehalten werden. Es entstehen zwangsläufig zeitlicher Verzug 
bei der Mitteilung von Submissionsergebnissen und in der Bieterkommunikation, 
wenn nicht einheitlich über die Plattform kommuniziert wird. Grundsätzlich sollte 
immer eine E-Vergabe möglich sein. Offen bleibt, ob und von wem die von den 
Ministerien zu erarbeitenden einheitlichen digitalen Muster und Prozesse für die 
vollständig elektronischen Vergabeverfahren verbindlich anzuwenden sein sol-
len.  
 
Zu Ziffer 6  
Im Hinblick auf die Begründung der Fraktion der FDP zu § 15 Abs. 3 ist nicht er-
sichtlich, inwiefern die Verdoppelung des Wertes, ab dem ein Auftrag der im 
Rahmen einer Beschränkten Ausschreibung ohne Interessenbekundungsverfah-
ren oder einer Freihändigen Vergabe ohne Interessenbekundungsverfahren ver-
geben wurde, auf der Hessischen Ausschreibungsdatenbank bekannt zu machen 
ist, im Interesse der kleinen und mittelständischen Unternehmen oder der Trans-
parenz in Vergabeverfahren sein soll. Die Regelung würde ausschließlich den 
Auftraggebern dienen, die weniger Veröffentlichungen dieser Art durchzuführe 
hätten.  
 
Zu Ziffer 7 
Mit Blick auf § 19 Abs. 1 erscheint die Verkürzung der Frist für das Leisten fälli-
ger Zahlungen von 30 auf 14 Kalendertage nicht praktikabel und sollte überdies 
noch einmal in Bezug auf Werkvertragsrecht geprüft werden.  
Zunächst einmal entscheidet der Unternehmer alleine, wann er dem Auftragge-
ber die Rechnung stellt. Hier besteht sehr viel zeitliches Potential. Es gibt teilwei-
se Gewerke, für die nach zwei Jahren noch keine Schlussrechnung vorliegt. 
Auch bei Abschlagsrechnungen gibt es hier seitens der Unternehmer und gerade 
der kleinen Unternehmen, bei denen der Geschäftsführer meist selbst die Rech-
nungen aufstellt, ein erheblicher Zeitraum zwischen Leistungserbringung und 
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